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Präambel 

Für einen reibungslosen Spielbetrieb und ein harmonisches Miteinander auf unserer Golfanlage ist gegenseitige 
Rücksichtnahme unerlässlich. Die folgenden Regeln gelten für alle Mitglieder und Gäste. 

I. Verhaltensregeln für Spieler 

1. Spielberechtigung und Abschlag 

 Mitglieder: Spielberechtigt sind alle Mitglieder ohne Beitragsrückstand. 

 Gäste: Gäste benötigen einen Handicap-Index von 54 oder besser. Die Gesamtspielvorgabe eines 
Flights darf 135 nicht überschreiten. Das Greenfee ist vor Spielbeginn im Sekretariat oder außerhalb der 
ÖƯnungszeiten in der Greenfee-Box zu entrichten. Nicht gezahltes Greenfee führt zum Platzverweis und 
Meldung an den Heimatclub; es wird ein erhöhtes Greenfee erhoben. 

 Platzsperrungen sind zu beachten. Das „Hineinspielen“ in Turniere ist untersagt. Hinter Turnieren ist 
mindestens eine volle Spielbahn Abstand zu halten. 

 Kontrolle: Angestellte, Marshalls und Vorstände sind berechtigt, die Greenfee-Entrichtung zu 
kontrollieren. Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten. 

 Rundenstart: Grundsätzlich wird an Abschlag 1 gestartet. Verkürzte Runden sind nur erlaubt, wenn die 
vorherigen Spielbahnen frei sind. Am 10. Abschlag darf nur begonnen werden, wenn Bahn 9 und 10 frei 
sind. 

 Bag-Tag/Greenfee-Ticket: Mitglieder müssen ihr Bag-Tag, Gäste ihr Greenfee-Ticket sichtbar an der 
Golftasche anbringen. 

2. Vorrecht auf dem Platz 

 An Wettspieltagen ist der Platz gemäß den Zeiten gesperrt. 

 Am Wochenende und an Feiertagen wird empfohlen, in 3er- oder 4er-Flights zu spielen. Einzelspieler 
und 2er-Flights sollen sich möglichst anschließen. 

 Langsamere Gruppen müssen schnellere Flights durchspielen lassen, wenn die nächste Bahn frei ist. 

 Platzarbeiten haben stets Vorrang. 

 Ein Golfcart berechtigt nicht automatisch zum Durchspielen. 

3. Bekleidung und Ausrüstung 

 Kleidungsvorschrift: 
Alle Mitglieder und Gäste sind verpflichtet, das Gelände in gepflegter, sportlich-eleganter Golfkleidung 
zu betreten. 
Nicht gestattet sind: 

o Jogginghosen 

o Trainingsanzüge 

o Muskelshirts oder ärmellose Shirts 

o stark verschmutzte oder zerrissene Kleidung 

o Badebekleidung 



o Flip-Flops oder Sandalen 

 Erlaubt sind: 

o Poloshirts, Blusen oder Hemden (auch Ärmellos) 

o Golfhosen, Shorts oder Röcke in angemessener Länge 

o Golfschuhe mit Softspikes oder geeignete Sportschuhe 

 Ausrüstung: 
Jeder Spieler muss eine eigene Golftasche mitführen. Das Spielen aus einer gemeinsamen Tasche ist 
nicht gestattet (Ausnahme: gemeinsames Cart oder im Winter die Nutzung eines Schlägers). 

 Hinweis: 
Die Clubleitung und Marshalls sind berechtigt, auf die Einhaltung der Kleiderordnung zu achten und bei 
Verstößen entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

4. Schonung des Platzes 

 Probeschwünge dürfen den Platz nicht beschädigen. 

 Spuren im Bunker und Pitchmarken sind sofort auszubessern. 

 Divots sind zurückzulegen und festzutreten. 

 Die Heideflächen dürfen mit Trolleys/Carts nicht befahren werden. 

 Beim Herausnehmen des Balls aus dem Loch ist der Lochrand zu schonen. 

5. Abfall 

 Abfälle gehören in die vorgesehenen Behälter. Raucher entsorgen Asche und Kippen in eigenen 
Aschenbechern. Bei Brandgefahr kann ein Rauchverbot ausgesprochen werden. 

6. Übungs- und Trainingsgelände 

 Rücksichtnahme und Platzschonung gelten auch auf der Driving-Range. 

 Driving-Range-Bälle dürfen nicht auf dem Platz verwendet werden. 

7. Hunde 

 Hunde sind auf dem Golfplatz grundsätzlich erlaubt, müssen jedoch stets angeleint sein.  
 Der Hundekot ist vom Hundehalter unverzüglich aufzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen.  
 Turnieren sind Hunde auf dem gesamten Gelände nicht gestattet. 

8. Marshall 

Unsere Marshals sorgen für einen sicheren, reibungslosen und angenehmen Spielbetrieb auf der gesamten 
Golfanlage. Den Anweisungen der Marshals sowie der Spielleitung ist jederzeit Folge zu leisten. Mitarbeitende 
sind im Rahmen ihrer Tätigkeit berechtigt, verbindliche Weisungen zu erteilen. 

Die Marshals sind insbesondere befugt, 

 auf die Einhaltung der Golfregeln, Platzregeln, Etikette und Spielordnung hinzuweisen,  

 das Spieltempo zu kontrollieren und erforderlichenfalls Maßnahmen zur Beschleunigung des Spiels 
anzuordnen,  

 Spielergruppen zusammenzulegen oder Durchspielen zu veranlassen,  

 bei Gefährdungen, Unwetter oder Platzpflegearbeiten Spielunterbrechungen anzuordnen,  

 Spieler bei unangemessenem Verhalten zu verwarnen oder vom Platz zu verweisen.  



Bei Verstößen gegen die Golfregeln, die Verhaltensrichtlinien, die Platzordnung oder bei Störungen des 
allgemeinen Spielbetriebs kann die sofortige Aufgabe des Spiels angeordnet werden. In schweren Fällen behält 
sich die Clubleitung weitere Maßnahmen vor. 

9. Mobiltelefone 

 Die Nutzung ist erlaubt, solange andere nicht gestört werden. Empfehlung: Lautlos-Modus. 

10. Sonstige Verhaltensregeln 

 Während der Schlagvorbereitung ist der Spieler nicht anzusprechen. 

 Sicherheitsabstand zur vorausspielenden Gruppe: mindestens 30 Meter. 

 Zügiges Spiel und Freimachen des Grüns für nachfolgende Gruppen. 

 Ready Golf ist erlaubt, sofern niemand gefährdet wird. 

II. Hausordnung 

 Das Clubhaus dient der Entspannung aller Mitglieder und Gäste. Gegenseitige Rücksichtnahme ist 
Voraussetzung. 

 Die Nutzung der Umkleideräume ist nur Golfspielern gestattet. 

 Golfausrüstung ist vor Betreten der Caddyhäuser und des Clubhauses zu reinigen. 

 Der Club übernimmt keine Haftung für verlorene Gegenstände oder Schäden durch Golfbälle. 

III. Hausrecht 

 Vorstand, Sekretariat, Head-Greenkeeper, Head Pro, Clubspielleiter und Marshalls handeln im Auftrag 
des Vorstands. Ihren Weisungen ist Folge zu leisten. 

 Bei Verstößen gegen die Platz- und Hausordnung kann ein Platz- und Hausverbot ausgesprochen 
werden. 

 

Wir danken allen, die diese Regeln beachten und so zum positiven Miteinander im Club beitragen. 

 

Lohersand, Mai 2026 

 


